Betriebssatzung fur den Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetrieb der Stadt
WeilRenfels

vom 29. Juni 2000 (WSF-ABI. Nr. 6/2000, S. 4), geandert durch Art. 1 der Zweiten Euro-
Anpassungssatzung vom 29. 11. 2001 (WSF- ABI. Nr. 12/2001, S. 11), Satzung vom

8. Oktober 2003 (WSF-ABI. Nr. 11/2003, S. 4), Satzung vom 28. Oktober 2004 (WSF-ABI.
Nr. 12/2004, S. 4), Satzung vom 13.12.2007(WSF-ABIL.Nr 12/2007, S. 6),Satzung vom
26.Februar 2009 (WSF-ABI. Nr. 3/2009, S. 6) und Satzung vom 15. Oktober 2009 (WSF-
ABI. Nr. 10/2009, S 3)

§1
Gegenstand des Eigenbetriebes

(1) Die Errichtung und der Betrieb von 6ffentlichen Sport- und Feizeiteinrichtungen sowie
das Kulturhaus der Stadt Weillenfels werden als Eigenbetrieb auf der Grundlage der
gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Betriebssatzung gefiihrt.

(2) Zur Erfillung der Aufgaben des Eigenbetriebes sind die Errichtung von Neben- und
Hilfsbetrieben sowie alle den Betriebszweck fordernde Geschafte im Rahmen der
gesetzlichen Vorschriften zuldssig.

§2
Name des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb fuhrt den Namen
»Sport- & Freizeitbetrieb der Stadt Weil3enfels™.

§3
Stammkapital

Das Stammkapital des Sport- & Freizeitbetriebes der Stadt Weillenfels betragt 250.000,00
DM. Ab 31. Dezember 2001 betragt das Stammkapital 244.478,75 DM und ab 1. Januar 2002
125.000,00 Euro.

§4
Betriebsleitung

(1) Zur Leitung des Eigenbetriebes wird ein Betriebsleiter bestellt. Der Betriebsausschuss
bestimmt aus den Bediensteten des Eigenbetriebes einen Vertreter des Betriebsleiters fiir
den Verhinderungsfall.

(2) Der Betriebsleitung obliegt insbesondere die laufende Betriebsfuhrung. Dazu gehoren alle
MalRnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes laufend notwendig sind,
insbesondere der Einsatz des Personals, die Anordnung der Unterhaltungs- und
Instandsetzungsmalinahmen, die Beschaffung von Biiro-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie
Investitionsgutern des laufenden Bedarfs sowie der Anbahnung und Organisation von
Sport- und Freizeitveranstaltungen.

Die Betriebsleitung ist ferner zustandig fr:



1. die Vergabe von Bauleistungen, Lieferungen und weiteren Leistungen bis 25.000,00
Euro im Einzelfall,

2. den Abschluss, die Anderung und die Beendigung von Dauerschuldverhaltnissen
(z. B. Miet-, Pacht-, Leasingvertrage, Versicherungsvertrage, Sukzessiv-
lieferungsvertrage) mit einer Laufzeit bis zu 3 Jahren.

3. den Abschluss von Dauerschuldverhaltnissen mit unbestimmter Laufzeit, die durch
ordentliche Kindigung jederzeit beendet werden kénnen.

4. Verfugungen iber Vermogen des Betriebes geméal § 9 Abs. 2 Nr. 3 EigBG LSA, wenn
der Wert im Einzelfall den Betrag von 25.000,00 Euro (bersteigt.

§5
Betriebsausschuss

(1) Der Betriebsausschuss besteht aus:

1. 9 Mandatstragern
2. 3 Vertretern der Bediensteten des Eigenbetriebes
3. dem Burgermeister als VVorsitzenden des Betriebsausschusses.

(2) Fur die Vertretung der Mandatstrager gilt 8 46 Abs. 4 GO LSA entsprechend. Fur den
Verhinderungsfall eines Vertreters der Beschéftigten des Eigenbetriebes wird dieser durch
seinen in entsprechender Anwendung von 8 8 Abs. 3 EigBG LSA zu bestellenden
Stellvertreter vertreten. Der Blrgermeister wird durch einen von ihm namentlich
bestimmten Vertreter vertreten. (§ 8 Abs. 2 Satz 4 EigBG LSA)

(3) Der Betriebsausschuss entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeinde-
ordnung, das Eigenbetriebsgesetz sowie der Eigenbetriebsverordnung tbertragen sind,
soweit die Zustandigkeiten nicht gemal 8 9 Abs. 3 EigBG LSA der Betriebsleitung
Ubertragen oder dem Gemeinderat vorbehalten sind, sowie in folgenden Féllen:

1. Die Festsetzung von Tarifen, sofern flr die Leistungen des Eigenbetriebes ein
privatrechtliches Entgelt gefordert wird. Sofern den Tarifen eine in der Zustandigkeit
des Stadtrates gem. § 44 Abs. 3 Nr. 1 GO LSA zu beschlieBende Gebiihrensatzung
zu Grund liegt, obliegt dem Betriebsausschuss die VVorberatung,

2. Erhebliche unplanméliige Ausgaben; als erhebliche Ausgaben gelten Betrdge von
mehr als 25.000,00 Euro,

3. Entscheidungen uber Mehrausgaben fir Einzelvorhaben des Vermogensplanes, die
den Betrag von 25.000,00 Euro Uberschreiten,

4. Die Vergabe von Bauleistungen, Lieferungen und weiteren Leistungen von mehr als
25.000,00 Euro im Einzelfall,

5. den Abschluss, die Anderung und die Beendigung von Dauerschuldverhaltnissen
(z. B. Miet-, Pacht-, Leasingvertrage, Versicherungsvertrage und Sukzessiv-
liefervertrage) mit einer Laufzeit von mehr als 3 Jahren,



6. Verfligungen Uber Vermogen des Betriebes geméald § 9 Abs. 2 Nr. 3 EigBG LSA,
wenn der Wert mehr als 25.000,00 Euro bis 100.000,00 Euro im Einzelfall betragt.

7. Bestimmung des Vertreters des Betriebsleiters geméal § 4 Abs. 1 Satz 2.

§6
Informationspflichten, Kontrollrechte

(1) Die Betriebsleitung hat den Burgermeister in allen wichtigen Angelegenheiten so
rechtzeitig zu unterrichten, dass der Stadtrat im Falle seiner Zustandigkeit als
Kontrollorgan eingreifen kann.

Auf Verlangen hat sie dem Biirgermeister Auskunft zu erteilen.

(2) Das Kontrollrecht des Stadtrates umfasst neben der Uberwachung der RechtmaBigkeit der
Beschllsse und Anordnungen auch Fragen der ZweckmaRigkeit. Die Einsichtnahme in
Akten des Eigenbetriebes soll sich auf besondere Ausnahmefélle beschrénken.

§7
Personalangelegenheiten

(1) Der Betriebsausschuss entscheidet im Einvernehmen mit der Betriebsleitung tber die
Einstellung und Entlassung der beim Eigenbetrieb beschéaftigten Angestellten mit
Leitungsfunktion sowie iber die weiteren personalrechtlichen Befugnisse.

(2) Die Betriebsleitung entscheidet tber die Einstellung und Entlassung der beim

Eigenbetrieb beschaftigten Angestellten ohne Leitungsfunktion und Lohnempfanger sowie
uber die weiteren personalrechtlichen Befugnisse.

§8
Wirtschaftsjahr, Wirtschaftsfihrung und Rechnungswesen

(1) Das Wirtschaftsjahr ist das Haushaltsjahr der Stadt. Das Grundungsjahr ist ein Rumpf-
Geschaftsjahr und beginnt am 1. Juni 2000 und endet am 31. Dezember 2000.

(2) Die Wirtschaftsfiihrung und das Rechnungswesen erfolgt nach den Vorschriften des
Dritten Buches des Handelsgesetzbuches.

§9

Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in mannlicher und weiblicher Form.



	Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetrieb der Stadt Weißenfels
	Gegenstand des Eigenbetriebes
	(1) Die Errichtung und der Betrieb von öffentlichen Sport- und Feizeiteinrichtungen sowie
	das Kulturhaus der Stadt Weißenfels werden als Eigenbetrieb auf der Grundlage der
	gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Betriebssatzung geführt.
	Name des Eigenbetriebes
	Der Eigenbetrieb führt den Namen
	„Sport- & Freizeitbetrieb der Stadt Weißenfels“.
	§ 3
	Stammkapital
	Das Stammkapital des Sport- & Freizeitbetriebes der Stadt Weißenfels beträgt 250.000,00 DM. Ab 31. Dezember 2001 beträgt das Stammkapital 244.478,75 DM und ab 1. Januar 2002 125.000,00 Euro.
	§ 4
	Betriebsleitung
	Informationspflichten, Kontrollrechte
	Die Betriebsleitung hat den Bürgermeister in allen wichtigen Angelegenheiten so
	rechtzeitig zu unterrichten, dass der Stadtrat im Falle seiner Zuständigkeit als
	Kontrollorgan eingreifen kann.
	Auf Verlangen hat sie dem Bürgermeister Auskunft zu erteilen.
	Das Kontrollrecht des Stadtrates umfasst neben der Überwachung der Rechtmäßigkeit der
	Beschlüsse und Anordnungen auch Fragen der Zweckmäßigkeit. Die Einsichtnahme in
	Akten des Eigenbetriebes soll sich auf besondere Ausnahmefälle beschränken.
	§ 7
	Personalangelegenheiten
	Wirtschaftsjahr, Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

	Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.


